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Anordnung
. über bautechnische Projektierungsunterlagen.

Vom 19. Januar 1961 

§ 1
(1) In den Verträgen zur Ausarbeitung von Vor

planungen und Investitionsprojekten (Projektierungs
verträgen) ist die Anzahl der zu liefernden Ausfertigun
gen von bautechnischen Projektierungsunterlagen fest
zulegen. Es ist nur die Anzahl zu vereinbaren, die un
bedingt für die Durchführung der Bauproduktion des 
Vorhabens bzw. Objektes erforderlich ist. Als Höchst
zahl gilt grundsätzlich die in den Anlagen 1 bis 4 fest
gelegte Anzahl.

(2) Die bautechnischen Projektierungsbetriebe und 
bautechnischen Abteilungen haben den Inhalt der ein
zelnen Ausfertigungen der Vorplanung sowie des bau
technischen Projektes entsprechend ihren verschiedenen 
Verwendungszwecken in der aus den Anlagen 1, 3 und 4 
ersichtlichen Weise zu differenzieren.

(3) Kommen Typenbauelemente zur Anwendung, die 
den Projektierungs- und den Ausführungsbetrie
ben bereits in Katalogform vorliegen, ist der Projek
tant nicht verpflichtet, die Ablichtungen dieser Zeich
nungen zu liefern. Der Projektant hat die entsprechen
den Elemente der verwendeten Kataloge in einer über
sichtlichen Aufstellung zusammenzufassen. Bei standar
disierten Bauelementen sind die Ausführungszeichnun
gen nicht auszuliefern.

§ 2
(1) Die Anforderung von Ausfertigungen über die in 

dieser Anordnung festgelegte Anzahl hinaus hat späte
stens 4 Wochen vor Auslieferung der Projektierungs
unterlagen zu erfolgen und ist dem Projektierungs
betrieb zu begründen. Bei nicht ausreichend begründe
ten und über ein normales Maß hinausgehenden Mehr
forderungen seitens des Auftraggebers entscheidet der 
Projektant über die Notwendigkeit der Lieferung von 
zusätzlichen Projektierungsunterlagen.

(2) Der Projektierungsbetrieb ist berechtigt, die 
Kosten für die Projektmappen, die über 5 Ausfertigun
gen hinausgehen, dem Auftraggeber gesondert zu be
rechnen. Der Auftraggeber begleicht die entstandenen 
Kosten aus den ihm zur Verfügung stehenden Projek
tierungsmitteln.

§ 3
Die für den Planträger vorgesehene Ausfertigung ist 

von diesem nach Beendigung der Investitionsmaßnah
men dem Investitionsträger zu übergeben.

§ 4
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 11. Juli 19.18 

zur Begrenzung von Anzahl und Inhalt der für Investi
tionsvorhaben zu liefernden Ausfertigungen bautechni
scher Projektierungsunterlagen (GBl. II S. 253) außer 
Kraft.

Berlin, den 19. Januar 1961

Der Minister für Bauwesen
S c h o l z

Anlage 1
zu vorstehender Anordnung

Verteilung und Inhalt der Mappen für die Vorplanung
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Inhaltsverzeichnis г 1 1
Abschnitt 1 (Gesamtvorhaben)
Textliche Darstellung der Lösung einschl. 

der Folgeinvestitionen г 1 1
Gesamtbebauungsplan г г 1
Skizzen der architektonischen Lösung 1 1 1
Abschnitt 2 (Einzelobjekte) 
Lageplan 1 1 1
Textliche Darstellung der Lösung 1 1 1
Bauprogramm 1 1 1
Erläuterung der anzuwendenden Typen, 

Typenelemente oder Wiederverwendung 1 1 1
Skizzen der architektonischen Lösung 1 1 1
Festlegung über Bauweisen 1 1 1


